	
	
	



Muster für Pflichtenübertragung im Arbeitsschutz (EKIBA)

Mit dem angehängten Formular wird die Verantwortung im Arbeitsschutz (ergänzend zum Arbeitsvertrag) übertragen.

Hinweis zur Anwendung:
· es handelt sich um ein Formular, das für den Einzelfall (Ihre Einrichtung/ Rechtsträger o.ä.) angepasst werden muss. 
· Die Übertragungen sind im Einzelnen auszuwählen und/oder durch weitere Aufgaben zu ergänzen
· Zutreffende/ nicht zu treffende Stellen im Formular sind eindeutig auszufüllen und zu ergänzen, zu streichen bzw. bei der Erstellung eines eigenen Dokumentes entsprechend zu berücksichtigen

Bestätigung der Pflichtenübertragung
Frau / Herr .................................................................................
		(Name des Mitarbeiterenden)
wird in eigener Verantwortung die dem Rechtsträger 
............................................................................................................................................
(Name und Anschrift des Rechtsträgers, z. B. Evang. Kirchengemeinde; Verw.- u. Serviceamt, Kirchenverwaltungsamt etc.)
hinsichtlich des Arbeitsschutzes - Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz - und der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie der präventiven Gestaltung der Arbeit obliegenden Pflichten für die Abteilung / die Einrichtung 
………………………………………………………………………………………………………….
(Bezeichnung der Abteilung/Einrichtung)

übertragen. Die Übertragung steht im Zusammenhang mit den in § 3 Abs. 2 KArbSchutzG aufgeführten Aufgaben. Zu diesen Pflichten gehört, eine sichere Gestaltung des Arbeitssystems zu gewährleisten, insbesondere: (hier ist ggf. eine Auswahl zu treffen und durch Ankreuzen zu kennzeichnen)
· Informationen zur Arbeitsaufgabe an die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen weiterzugeben, z. B. Regelungen und Maßnahmen zu Unterweisungen, „Gefährliche Arbeiten“, „Allein Arbeiten“, „Reinigungsarbeiten“, „Baupflegearbeiten“ etc.;
· einen reibungslosen Kommunikationsprozess zu organisieren;
· durch Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung);
· Anweisungen zu geben;
· Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten, z. B. im vorbeugenden Brandschutz, der persönlichen Schutzausstattung, Wartung- und Prüfung von Sicherheitseinrichtungen, elektrische Anlagen u. Betriebsmittel etc.;
· eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen;
· arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen zu veranlassen, z. B. Infektionsgefährdungen, Augenuntersuchung im Zusammenhang mit Bildschirmarbeit, Arbeiten in Höhen etc.;
· Verbesserungsprozesse zu organisieren, z. B. Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Ansprechpartner, Abläufe etc.,
soweit ein Betrag von ..................................... Euro nicht überschritten wird. 
In diesen Aufgaben wird die oben angeführte Person, insbesondere durch die zuständige Ortskraft für Arbeitssicherheit und durch die zuständige Betriebsärztin bzw. den zuständigen Betriebsarzt, unterstützt. 
	---------------------------------------
Ort, Datum
	
	 ---------------------------------------------
 Unterschrift der beauftragten Person

	
	
	

	 ---------------------------------------------------------
Unterschrift des Rechtsträgers, vertreten durch





Bitte folgende Rechtshintergründe beachten:
Kirchliches Arbeitsschutzgesetz – KArbSchutzG 
§ 3 Aufgaben des Rechtsträgers im Arbeitsschutz
( 1 ) 1 Zu den Aufgaben der Rechtsträger im Bereich des Arbeitsschutzes gehört es insbesondere:
für eine geeignete Organisation der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes zu sorgen und die dafür erforderlichen Mittel bereit zu stellen;
Maßnahmen zu treffen, die die Sicherheit und die Gesundheit der Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen bei der Arbeit gewährleisten, wobei auch Mitarbeitende anderer kirchlicher Rechtsträger, die bei dem Rechtsträger eingesetzt werden, zu berücksichtigen sind;
durch Beurteilung der mit der Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind (Gefährdungsbeurteilung).
2 Bei der Erfüllung dieser Aufgaben wird der Rechtsträger von der zuständigen Ortskraft für Arbeitssicherheit (§ 4) unterstützt.
( 2 ) 1 Rechtsträger können unbeschadet ihrer Gesamtverantwortung Aufgaben des Arbeitsschutzes an zuverlässige und fachkundige Personen übertragen. 2 Die Festlegung des Verantwortungsbereichs und die Befugnisse haben im Rahmen einer Pflichtenübertragung schriftlich zu erfolgen.

Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG 
§ 13 Verantwortliche Personen
(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten sind neben dem Arbeitgeber 
1.sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse,
5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen. 

Fachkundig meint in diesem Zusammenhang nicht den Arbeitsschutz, sondern das betreffende Arbeitsfeld.
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